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die 1967 vertrieben wurden, und besorgt darüber, daß der ver- sowie nach Behandlungdes Berichts des Generalbeauf-
einbarte Prozeß bisher noch nicht in Gang gesetzt wurde, tragten des Hilfswerks der Vereinten Nationen für Palästina-

1. bekräftigtdas Recht aller infolge der Feindseligkeiten
vom Juni 1967 und späterer Feindseligkeiten vertriebenen
Personen auf Rückkehr an ihre Heimstätten oder früheren 1.fordertalle Staatennachdrücklich auf, auf den in ihrer
Wohnorte in den seit 1967 von Israel besetzten Gebieten; Resolution 32/90 F vom 13. Dezember 1977 enthaltenen und

2. verleiht der Hoffnung Ausdruck, daß die Rückkehr der
vertriebenen Personen dank des von den Parteien in
Artikel XII der Grundsatzerklärung über Regelungen betref-
fend eine vorläufige Selbstregierung vereinbarten Mecha-23

nismus beschleunigt wird; 2. appelliert nachdrücklichan alle Staaten, Sonder-

3. unterstütztin der Zwischenzeit die Bemühungen des
Generalbeauftragten des Hilfswerks der Vereinten Nationen
für Palästinaflüchtlinge im Nahen Osten, Personen in diesem
Gebiet, die infolge der Feindseligkeiten vom Juni 1967 und
späterer Feindseligkeiten gegenwärtig vertrieben sind und
dringend weitere Hilfe benötigen, als zeitweilige Notstands-
maßnahme im Rahmen des praktisch Möglichen auch weiter-
hin humanitäre Hilfe zu gewähren;

4. appelliert nachdrücklichan alle Regierungen sowie an
Organisationen und Einzelpersonen, hierfür großzügige
Beiträge an das Hilfswerk sowie an die anderen beteiligten
zwischenstaatlichen und nichtstaatlichen Organisationen zu
entrichten;

5. ersuchtden Generalsekretär, der Generalversammlung
nach Absprache mit dem Generalbeauftragten vor ihrer
dreiundfünfzigsten Tagung über den Stand der Durchführung
dieser Resolution Bericht zu erstatten.

69. Plenarsitzung
10. Dezember 1997

52/60. Von den Mitgliedstaaten angebotene Zuschüsse
und Stipendien für die Hochschul- und Berufsaus-
bildung von Palästinaflüchtlingen

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolution 212 (III) vom
19. November 1948 über Hilfe für Palästinaflüchtlinge,

sowie unter Hinweisauf ihre Resolutionen 35/13 B vom 8.ersuchtden Generalsekretär, der Generalversammlung
3. November 1980, 36/146 H vom 16. Dezember 1981, auf ihrer dreiundfünfzigsten Tagung über die Durchführung
37/120 D vom 16. Dezember 1982, 38/83 D vom 15. De- dieser Resolution Bericht zu erstatten.
zember 1983, 39/99 D vom 14. Dezember 1984, 40/165 D
vom 16. Dezember 1985, 41/69 D vom 3. Dezember 1986,
42/69 D vom 2. Dezember 1987, 43/57 D vom 6. Dezember
1988, 44/47 D vom 8. Dezember 1989, 45/73 D vom
11. Dezember 1990, 46/46 D vom 9. Dezember 1991, 47/69 D
vom 14. Dezember 1992, 48/40 D vom 10. Dezember 1993,
49/35 D vom 9. Dezember 1994, 50/28 D vom 6. Dezember
1995 und 51/127 vom 13. Dezember 1996,

in Kenntnisdessen, daß die Palästinaflüchtlinge seit fünf 11. Dezember 1948, 212 (III) vom 19. November 1948, 302
Jahrzehnten ohne Heimstätten, Land und Existenzgrundlage (IV) vom 8. Dezember 1949 und alle danach verabschiedeten
sind, Resolutionen zu dieser Frage,

nach Behandlungdes Berichts des Generalsekretärs ,24

flüchtlinge im Nahen Osten für den Zeitraum vom 1. Juli 1996
bis 30. Juni 1997 ,25

in späteren einschlägigen Resolutionen wiederholten Appell in
einer Weise zu reagieren, die dem Bedarf der Palästina-
flüchtlinge an Hochschul- und Berufsbildungsmöglichkeiten
Rechnung trägt;

organisationen und nichtstaatlichen Organisationen, zusätzlich
zu ihren Beiträgen zum ordentlichen Haushalt des Hilfswerks
der Vereinten Nationen für Palästinaflüchtlinge im Nahen
Osten mehr Sondermittel für Zuschüsse und Stipendien für
Palästinaflüchtlinge zu veranschlagen;

3. danktallen Regierungen, Sonderorganisationen und
nichtstaatlichen Organisationen, die ihren Resolutionen zu
dieser Frage nachgekommen sind;

4. bittet die betreffenden Sonderorganisationen und
anderen Organisationen des Systems der Vereinten Nationen,
in ihrem jeweiligen Zuständigkeitsbereich auch künftig
studierenden Palästinaflüchtlingen Hilfe für die Hochschulaus-
bildung zu gewähren;

5. appelliertan alle Staaten, Sonderorganisationen und
an die Universität der Vereinten Nationen, den palästinensi-
schen Universitäten in dem seit 1967 von Israel besetzten
palästinensischen Gebiet großzügige Beiträge zukommen zu
lassen, darunter zu gegebener Zeit auch der geplanten Uni-
versität Jerusalem (El Kuds) für Palästinaflüchtlinge;

6. appelliertan alle Staaten, Sonderorganisationen und
sonstigen internationalen Organe, Beiträge zur Errichtung von
Berufsbildungszentren für Palästinaflüchtlinge zu leisten;

7. ersuchtdas Hilfswerk, als Empfänger und Treuhänder
der für Zuschüsse und Stipendien veranschlagten Sondermittel
zu fungieren und diese an qualifizierte Kandidaten unter den
Palästinaflüchtlingen zu vergeben;

69. Plenarsitzung
10. Dezember 1997

52/61. Tätigkeiten des Hilfswerks der Vereinten Nationen
für Palästinaflüchtlinge im Nahen Osten

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 194 (III) vom

A/52/415. Tagung, Beilage 13 und Addendum (A/52/13 und Add.1).24
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